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Schreiben des Staatsministeriums vom 30. April 2024:

Aufgrund bundesrechtlicher Änderungen ist das von den Ländern abgeschlosse-
ne Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizini-
sche und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 14. Oktober 1970 (im Folgenden: 
„IMPP-Abkommen“) anzupassen. 

Das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) ist  
eine von den Ländern gegründete Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in 
Mainz. Es wird auf der Grundlage des IMPP-Abkommens tätig. Die Rechtsauf-
sicht führt das Land Rheinland-Pfalz, das zusammen mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der übrigen Länder den Verwaltungsrat bildet, der neben der Leitung des 
IMPP Organ des Instituts ist.

Das IMPP übernimmt im Rahmen von bundesrechtlich festgelegten Aufgaben 
im Wesentlichen die Aufgabe der Erstellung der schriftlichen Prüfungsfragen 
für die Staatsexamina in den akademischen Heilberufen in Deutschland und legt 
die bundesweit geltenden Prüfungstermine fest. Neben die bisherigen Aufgaben-
bereiche für die Staatsexamina in der Humanmedizin, der Pharmazie sowie der 
Psychologischen Psychotherapie sollen nunmehr die entsprechenden Aufgaben 
für die Prüfungen in der Zahnmedizin und Psychotherapie hinzutreten, deren Ap-
probationsordnungen geändert (Zahnmedizin) oder neu gefasst (Psychotherapie) 
wurden, sowie bestehende bzw. absehbare Änderungen für die Prüfungen in der 
Humanmedizin und Psychotherapie aufgegriffen werden. Die Änderung des Ab-
kommens ist notwendig, um dem IMPP für seine geänderte Aufgabenerfüllung 
eine Rechtsgrundlage zu geben. Die Einbeziehung des IMPP bei der Festlegung 
der Prüfungsaufgaben ist in den jeweiligen Approbationsordnungen bundesrecht-
lich vorgesehen (§ 14 Absatz 2 Satz 2 ÄApprO, § 10 Absatz 3 Satz 2 AAppO,  
§ 49 Absatz 5 PsychThApprO und § 73 Absatz 2 Satz 1 ZApprO).
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Die wichtigsten Änderungen sind:

• Zahnmedizin
  Am 1. Oktober 2020 trat die Approbationsordnung für Zahnärztinnen und 

Zahnärzte (ZApprO) in Kraft. Damit wurden grundlegende Änderungen der 
staatlichen Prüfungen innerhalb der zahnärztlichen Ausbildung eingeführt. 
Im Hinblick auf den dritten Abschnitt der zahnärztlichen Prüfung regelt § 73 
Absatz 2 ZApprO, dass sich die Länder einer Einrichtung bedienen, die die 
Aufgabe hat, die Prüfungsfragen vorzubereiten. Diese Aufgabe soll das IMPP 
übernehmen, dem bereits für die schriftlichen Prüfungen in der Humanmedizin, 
Psychologischen Psychotherapie und Pharmazie die Erstellung der schriftli-
chen Prüfungsfragen und die Erarbeitung der Prüfungsgegenstände obliegt. Die 
Vorbereitung der schriftlichen Prüfungen im Staatsexamen der Zahnmedizin 
ist in der bisherigen Fassung des Abkommens noch nicht vorgesehen und muss 
daher durch die Änderung des Abkommens neu eingeführt werden. Die Länder 
sind sich einig, dass es nach der Einführung der ZApprO keine sinnvolle Al-
ternative zur Aufgabenerfüllung durch das IMPP in diesem Bereich gibt. Das 
IMPP ist auf die Aufgabenerfüllung vorbereitet. Gemäß der Zusatzerklärung 
der Länder zum IMPP-Abkommen stimmen die vertragschließenden Länder 
überein, dem Institut auch Aufgaben für die Prüfung in anderen Berufen des 
Gesundheitswesens zu übertragen, sobald diese Prüfungen nach Änderung der 
rechtlichen Bestimmungen bundeseinheitlich durchgeführt werden müssen.

• Psychotherapie und Medizin
  Durch das Inkrafttreten der neuen Approbationsordnung für Psychotherapeu-

tinnen und Psychotherapeuten vom 4. März 2020 sowie der geplanten Neu-
fassung der Approbationsordnung für Ärztinnen und Ärzte in Umsetzung des 
Masterplans Medizinstudium 2020 haben sich bereits Veränderungen in der 
Aufgabenwahrnehmung des IMPP ergeben bzw. werden sich ergeben. Das in-
soweit geänderte Aufgabenfeld muss aus Gründen der Rechtssicherheit eben-
falls im Zuge der aktuell notwendigen Änderung des IMPP-Abkommens be-
rücksichtigt werden.

• Weitere Änderungen
  Das IMPP wird als zentrale Stelle bestimmt, welche die von den Landes-

prüfungsämtern mitgeteilten Daten über das endgültige Nichtbestehen einer 
Staatsprüfung verwaltet und diese Daten im Bedarfsfall auf Nachfrage unter 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Grundsätze an das nachfragende Landesprü-
fungsamt übermittelt. Diese Änderung ist notwendig, um Prüfungsbetrug zu 
verhindern. Die Belange des Datenschutzes wurden durch den Landesdaten-
schutzbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz geprüft.

  Der Verwaltungsrat des IMPP soll seine Sitzungen auch digital abhalten kön-
nen. Diese Regelung soll die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder an 
den Sitzungen erleichtern. Der Verwaltungsrat soll die Möglichkeit erhalten, 
eine Geschäftsstelle einzurichten, um den alle zwei Jahre wechselnden Ver-
waltungsratsvorsitz zu unterstützen. Dies ist notwendig, da das Institut in den 
letzten Jahrzehnten gewachsen ist und sich die Tätigkeit des Verwaltungsrats-
vorsitzes stark verändert hat. 

  Die Kompetenzen des Verwaltungsrats werden im Abkommen erweitert: der 
Verwaltungsrat muss zustimmen, wenn das Institut weitere Leistungen auf dem 
Gebiet des Ausbildungs- und Prüfungswesens übernehmen will. Bisher musste 
dies durch Einzelbeschlüsse durchgesetzt werden.

Der mit der vorstehend beschriebenen Erweiterung des Aufgabenspektrums ein-
hergehende erhöhte finanzielle Bedarf zur Finanzierung des IMPP ist bereits in 
Abstimmung mit der Finanzministerkonferenz antizipierend in die jeweiligen 
Haushaltsaufstellungen des IMPP in den letzten Jahren eingeflossen. Deswegen 
wird der Abschluss des IMPP-Änderungsabkommens nach derzeitigem Kennt-
nisstand in den nächsten Jahren keine weiteren finanziellen Auswirkungen ha-
ben. Der Kostenanteil Baden-Württembergs nach dem Königsteiner Schlüssel ist 
im Einzelplan 09 bei Kapitel 0916 685 01 veranschlagt. Der Planansatz beträgt 
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1 600 000 Euro. Für 2024 sind 1 456 532 Euro angefordert worden und damit weni-
ger Mittel als im Vorjahr. Der Mittelabruf für das Jahr 2023 betrug 1 495 549 Euro.

Der Ministerrat hat dem vorgelegten Abkommen zur Änderung des Abkommens 
über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharma-
zeutische Prüfungsfragen (IMPP-Änderungsabkommen) am 30. April 2024 zuge-
stimmt und den Minister für Soziales, Gesundheit und Integration bevollmächtigt, 
in Vertretung des Ministerpräsidenten das Änderungsabkommen für Baden-Würt-
temberg zu unterzeichnen.

Der Landtag von Baden-Württemberg wird gebeten, dem Abkommen zur Än-
derung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für 
medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP-Änderungsabkommen) 
zuzustimmen. Das IMPP-Änderungsabkommen soll in Kraft treten, wenn alle 
Länder jeweils zugestimmt haben.

Kretschmann
Ministerpräsident
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Abkommen 
über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und 

pharmazeutische Prüfungsfragen* 
 
Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland und 
das Land Schleswig-Holstein 
 
schließen, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetzgebenden Körperschaften, nachste-
hendes Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische 
und pharmazeutische Prüfungsfragen. 
 
*) 
Zuletzt geändert durch das Abkommen v. 17. 6. 1993 (GVBl. S. 640, BS Anhang I 43 a). 
 

Artikel 1 
 
(1) Das Land Rheinland-Pfalz errichtet das Institut für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Mainz. 
 
(2) Das Institut hat das Recht, Beamtenverhältnisse zu begründen. 
 
(3) Der für das Gesundheitswesen zuständige Minister des Landes Rheinland-Pfalz führt 
die Rechtsaufsicht über das Institut. 
 

Artikel 2 
 
(1) Das Institut steht den zuständigen Stellen der Länder nach Maßgabe der Approbations-
ordnung für Ärzte, der Approbationsordnung für Apotheker sowie der Ausbildungs- und 
Prüfungsverordnungen für Psychologische Psychotherapeuten und für Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeuten für folgende Aufgaben zur Verfügung: 
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1. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Gegenstände, auf die sich die schriftli-
chen Prüfungen beziehen, 

2. Erstellung der Prüfungsfragen mit den dazugehörigen Antwortmöglichkeiten und 
Festlegung, welche Antwort als zutreffend anerkannt wird, 

3. Druck und Versendung der Prüfungsfragebögen und der Antwortbögen an die zu-
ständigen Stellen der Länder, 

4. Aufstellung der Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine, 
5. technische Auswertung der Antwortbögen und Mitteilung des Auswertungsergebnis-

ses unter Zurücksendung der Antwortbögen an die zuständigen Stellen der Länder. 
 
(2) Das Institut leistet im Rahmen dieses Abkommens entsprechend seinen Möglichkeiten 
einen Beitrag zur angewandten Forschung auf dem Gebiete der Methodik des Prüfungswe-
sens. Es unterrichtet die obersten Gesundheitsbehörden der Länder und die für das Hoch-
schulwesen zuständigen Minister (Senatoren) der Länder laufend über die für Reformen 
des Prüfungswesens relevanten Ergebnisse seiner Arbeit. 
 
(3) Das Institut kann weitere Leistungen auf dem Gebiet des Ausbildungs- und Prüfungs-
wesens erbringen. Es darf dabei ausschließlich solche Aufgaben übernehmen, die gegen 
Kostenerstattung erledigt werden können. 
 

Artikel 3 
 
Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, dass ihre zuständigen Stellen nach Maß-
gabe der in Artikel 2 Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften für die durchzuführenden Prü-
fungen 
 

1. die vom Institut erstellten Prüfungsfragen mit Antwortmöglichkeiten abnehmen, 
2. bei den schriftlichen Prüfungen nach den Approbationsordnungen für Ärzte und 

Apotheker diese Prüfungsfragen ausschließlich stellen sowie die Festlegung der zu-
treffenden Antworten anerkennen, 

3. einheitliche Prüfungstermine nach den vom Institut aufgestellten Zeitplänen durch-
führen, 

4. die Antwortbögen vom Institut technisch auswerten lassen, 
5. das Auswertungsergebnis ihren Prüfungsentscheidungen zugrunde legen.“ 

 
Artikel 4 

 
Organe des Instituts sind 
 

1. der Verwaltungsrat 
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2. der Leiter des Instituts. 
 

Artikel 5 
 
(1) Dem Verwaltungsrat gehört je ein Vertreter der vertragschließenden Länder an, der von 
dem für das Gesundheitswesen zuständigen Minister (Senator) bestimmt wird. Je einen 
weiteren Vertreter benennen die für das Finanzwesen und das Hochschulwesen zuständi-
gen Minister des Landes Rheinland-Pfalz. Für jedes Mitglied des Verwaltungsrates wird ein 
Vertreter von dem zuständigen Minister (Senator) bestimmt. 
 
(2) Jedes der vertragschließenden Länder hat eine Stimme. Der Verwaltungsrat faßt seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit seiner Stimmen, soweit in diesem Abkommen nichts anderes 
vorgesehen ist. 
 
(3) Der Verwaltungsrat wählt auf die Dauer von zwei Jahren aus seiner Mitte den Vorsit-
zenden und dessen Stellvertreter. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(4) Der Verwaltungsrat tritt mindestens einmal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung zu-
sammen. Auf Antrag eines Vertreters der vertragschließenden Länder muß er unverzüg-
lich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Wochen, zu einer außerordentlichen Sitzung 
zusammentreten. Der Vorsitzende des Verwaltungsrates beruft unter Übersendung der Ta-
gesordnung die Sitzungen ein und leitet sie. 
 
(5) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 

Artikel 6 
 
(1) Der Verwaltungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten; er bestimmt 
die Richtlinien der Tätigkeit des Instituts und überwacht die Geschäftsführung. Er kann 
auch in Einzelfällen dem Leiter des Instituts Weisungen erteilen. Er ist insbesondere zu-
ständig für 
 

1. den Erlaß von Satzungen, allgemeinen Dienstanweisungen und Richtlinien für die 
Geschäftsverteilung, 

2. die Feststellung und Änderung des Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplans, 
3. die allgemeinen Anweisungen über die Ausführung des Haushaltsplans, 
4. die Berufung des Leiters des Instituts und die Regelung seiner Vertretung, 
5. die Beschlußfassung über die Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine, 
6. die allgemeine Organisation der Kommissionen und Beiräte beim Institut sowie die 

Aufstellung von Richtlinien über die Berufung und Vergütung ihrer Mitglieder, 
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7. die Beschlussfassung über Verpflichtungsgeschäfte im Werte von mehr als 
30.000 EUR. 

 
(2) Beschlüsse nach Absatz 1 Nr. 2 werden vom Verwaltungsrat mit der Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Stimmen gefaßt. 
 
(3) Der Verwaltungsrat ist die oberste Dienstbehörde für die Beamten des Instituts. Soweit 
die Vorschriften des Landesbeamtengesetzes des Landes Rheinland-Pfalz dies zulassen, 
kann er Befugnisse in Einzelpersonalangelegenheiten auf den Leiter des Instituts übertra-
gen. Der Verwaltungsrat ernennt die Beamten, soweit er die Ausübung dieser Befugnis 
nicht dem Leiter des Instituts überträgt. Die Ernennungsurkunden der Beamten des Insti-
tuts sind von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder seinem Stellvertreter, im Falle 
der Delegation auf den Leiter des Instituts von diesem zu unterzeichnen. Der Verwaltungs-
rat ist Dienstbehörde des Leiters des Instituts. 
 

Artikel 7 
 
(1) Der Leiter des Instituts führt die Amtsbezeichnung Direktor des Instituts für medizini-
sche und pharmazeutische Prüfungsfragen. Er wird von dem Verwaltungsrat mit der Mehr-
heit von zwei Dritteln seiner Stimmen für die Dauer von sechs Jahren gewählt und zum Be-
amten auf Zeit ernannt. Wiederwahl ist zulässig. Der Leiter des Instituts kann auch dann 
gewählt oder wiedergewählt werden, wenn er vor Ablauf der Wahlzeit aus gesetzlichen 
Gründen altersbedingt ausscheiden muss. Beamtenrechtliche Vorschriften bleiben im Übri-
gen unberührt. 
 
(2) Der Leiter des Instituts führt die laufenden Geschäfte und vertritt das Institut gerichtlich 
und außergerichtlich. Er vollzieht die Beschlüsse des Verwaltungsrats. Im Rahmen der 
Richtlinien des Verwaltungsrats regelt er die Geschäftsverteilung und ist verantwortlich für 
den ordnungsgemäßen Geschäftsablauf. 
 
(3) Der Leiter des Instituts nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats mit beratender 
Stimme teil. Er unterstützt den Vorsitzenden des Verwaltungsrats bei der Vorbereitung der 
Sitzungen. 
 
(4) Der Leiter des Instituts hat den Verwaltungsrat von allen wichtigen Angelegenheiten zu 
unterrichten; in Eilfällen ist zumindest der Vorsitzende des Verwaltungsrates zu unterrich-
ten. Der Leiter des Instituts ist verpflichtet, dem Verwaltungsrat und seinem Vorsitzenden 
Auskunft zu erteilen. 
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(5) Im übrigen werden die Stellung des Leiters des Instituts, seine Aufgaben und die Befug-
nis, in Eilfällen vorläufige Maßnahmen an Stelle des Verwaltungsrats zu treffen, durch 
Dienstanweisung geregelt. 
 
 

Artikel 8 
 
(1) Zur Erfüllung der Aufgaben gemäß Artikel 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 bedient sich das Institut 
der Sachverständigen-Kommissionen. Diese werden vom Institut nach den gegebenen 
fachlichen Erfordernissen eingerichtet. Das Institut bittet die humanmedizinischen und 
pharmazeutischen Fakultäten/Fachbereiche sowie die Ausbildungsstätten nach § 6des 
Psychotherapeutengesetzes und die entsprechenden wissenschaftlichen Fachgesellschaf-
ten, die Namen derjenigen Personen mitzuteilen, die geeignet und bereit sind, als Mitglie-
der in den Sachverständigen-Kommissionen tätig zu sein. Die Mitglieder der Sachverstän-
digen-Kommissionen werden vom Institut grundsätzlich aus diesen Vorschlägen und im 
Benehmen mit je einem für die Bereiche Humanmedizin und Pharmazie sowie Psychologi-
sche Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie beim Institut zu bilden-
den Beirat berufen; die Mitglieder des Beirats werden ebenfalls vom Institut berufen. 
 
(2) Die unter fachlicher Verantwortung des Instituts ausgewählten oder erstellten Prüfungs-
fragen eines jeden Prüfungstermins werden rechtzeitig vor der jeweiligen Prüfung von 
Sachverständigen auf Einhaltung der rechtlichen Anforderungen hin kontrolliert (Kontroll-
Kommission). 
 
(3) Der Verwaltungsrat hat in den Richtlinien gemäß Artikel 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 das Nä-
here, insbesondere über das Vorschlags-, Auswahl-, Berufungs- und Abberufungsverfah-
ren der Mitglieder der Kommissionen und Beiräte sowie über die Sicherstellung der Ge-
heimhaltung der Arbeiten zu regeln. 
 
(4) Der Verwaltungsrat kann in Richtlinien regeln, unter welchen Voraussetzungen zur Er-
füllung der Aufgaben des Instituts bei diesem besondere Arbeitsgruppen mit institutsfrem-
den Mitgliedern gebildet werden können. 
 

Artikel 9 
 
Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, um die Geheimhaltung der Prüfungsfragen mit den dazugehörigen Antwortmöglichkei-
ten bis zum Abschluss der jeweiligen Prüfung zu sichern. 
 

Artikel 10 
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(1) Die Beamten des Instituts sind mittelbare Landesbeamte des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
(2) Die Arbeitsverhältnisse der Angestellten und Arbeiter sind nach den für Angestellte und 
Arbeiter des Landes Rheinland-Pfalz geltenden Bestimmungen zu regeln. 
 

Artikel 11 
 
(1) Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf für die Einrichtung und Unterhaltung des 
Instituts wird zwischen den Ländern aufgeteilt. Die Festsetzung des hierfür notwendigen 
Betrags bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der für das Finanzwesen zuständigen Mi-
nister (Senatoren) der vertragschließenden Länder. 
 
(2) Zwei Drittel des Finanzbedarfs werden nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen, ein 
Drittel nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahl der Länder aufgebracht. Als Steuerein-
nahmen gelten die im Länderfinanzausgleich zugrunde gelegten Steuereinnahmen der 
Länder. Die Steuereinnahmen erhöhen oder vermindern sich um die Beträge, welche die 
Länder im Rahmen des Länderfinanzausgleichs von anderen Ländern erhalten oder an an-
dere Länder abführen. Maßgebend sind die Steuereinnahmen und die vom Statistischen 
Bundesamt für den 30. Juni festgesetzte Bevölkerungszahl des dem Rechnungsjahr zwei 
Jahre vorhergehenden Rechnungsjahres. 
 
(3) Die Beträge werden im Laufe eines jeden Haushaltsjahres in zwei Teilbeträgen zum 1. 
Januar und zum 1. Juli nach den Ansätzen des Haushaltsplanes fällig. Über- und Minder-
zahlungen gegenüber dem sich nach der Jahresrechnung ergebenden Finanzbedarf wer-
den bei dem ersten Teilbetrag des übernächsten Haushaltsjahres ausgeglichen. Den Be-
teiligten wird ein Beleg gemäß der Haushaltsordnung des Landes Rheinland-Pfalz über-
sandt. 
 
(4) Die Grundausstattung für das Institut stellt das Land Rheinland-Pfalz unentgeltlich zur 
Verfügung. Soweit Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände erforderlich werden, gehö-
ren sie zum Finanzbedarf des Instituts. Die Ausgaben für Grunderwerb, Baumaßnahmen 
und Reparaturen mit Ausschluß der Schönheitsreparaturen trägt das Land Rheinland-
Pfalz. Für die Nutzung von Grundstücken und Gebäuden ist an das Land Rheinland-Pfalz 
eine Nutzungsentschädigung zu zahlen, die eine angemessene Kapitalverzinsung nicht 
überschreitet. 
 

Artikel 12 
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(1) Das Institut ist in seiner Haushaltswirtschaft selbständig, soweit dieses Abkommen 
nichts anderes bestimmt. 
 
(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach den in Rheinland-Pfalz geltenden haushalts-
rechtlichen Vorschriften. Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und der 
Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. 
 
(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der Prüfung des Rechnungshofes 
Rheinland-Pfalz. Die Prüfungsberichte sind dem Leiter des Instituts, dem Vorsitzenden des 
Verwaltungsrats, den für das Gesundheitswesen zuständigen Ministern (Senatoren) und 
den für das Finanzwesen zuständigen Ministern (Senatoren) der Länder zuzuleiten. 
 

Artikel 13 
 
(1) Dieses Abkommen gilt für unbestimmte Zeit. Es kann von jedem vertragschließenden 
Land durch schriftliche Erklärung gegenüber den übrigen vertragschließenden Ländern 
zum Schluß eines Kalenderjahres mit Frist von einem Jahr gekündigt werden, erstmals 
zum 31. Dezember 1979. 
 
(2) Das kündigende Land bleibt verpflichtet, zu dem Finanzbedarf des Instituts so lange 
und insoweit beizutragen, als der Finanzbedarf infolge seiner Beteiligung erforderlich ge-
worden ist. Eine Auseinandersetzung über das dem Institut dienende Vermögen findet 
nicht statt. 
 
(3) Ist das Abkommen von mehr als zwei Dritteln der vertragschließenden Länder gekün-
digt worden, so ist das Institut aufzulösen. Das Land Rheinland-Pfalz führt die Abwicklung 
durch. Die vertragschließenden Länder sind verpflichtet, dem Land Rheinland-Pfalz alle 
durch die Abwicklung entstehenden Kosten anteilig zu erstatten, soweit das Vermögen des 
Instituts zur Abdeckung nicht ausreicht. Nach der Abwicklung verbleibendes Vermögen 
wird anteilig unter die vertragschließenden Länder aufgeteilt, soweit nichts anderes verein-
bart wird. Maßgebend für die Errechnung der Anteile ist das Verhältnis der Finanzierungs-
beiträge nach Artikel 11 im Durchschnitt der letzten fünf Jahre vor dem Ende des Abkom-
mens. 
 
(4) Die Bediensteten, die nicht durch Kündigung entlassen werden können, sind nach Mög-
lichkeit von den Ländern in geeignete Verwaltungsbereiche zu übernehmen. Die Vorschrif-
ten des Landes Rheinland-Pfalz über die Rechtsstellung der Beamten und Versorgungs-
empfänger bei der Auflösung oder Umbildung von Behörden oder Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts bleiben unberührt. 
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Artikel 14 
 
(1) Dieses Abkommen tritt nach Zustimmung der verfassungsmäßig zuständigen Organe 
am ersten Tag des Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von den ver-
tragschließenden Ländern ausgefertigten Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des 
Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt wird. 
 
(2) Sind bis zum 1. Januar 1971 nicht alle Ratifikationsurkunden hinterlegt, so tritt in die-
sem Zeitpunkt dieses Abkommen unter den Ländern in Kraft, deren Ratifikationsurkunden 
bereits hinterlegt sind. Sind bis zum 1. Januar 1971 weniger als sechs Ratifikationsurkun-
den hinterlegt, so tritt dieses Abkommen unter den Ländern, deren Ratifikationsurkunden 
bereits hinterlegt sind, erst in dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die sechste Ratifikationsur-
kunde hinterlegt wird. 
 
(3) Für jedes Land, dessen Ratifikationsurkunde bis zu dem nach Absatz 2 maßgebenden 
Zeitpunkt nicht hinterlegt ist, wird der Beitritt zu diesem Abkommen in dem Zeitpunkt wirk-
sam, in dem seine Ratifikationsurkunde hinterlegt wird. Die Verpflichtungen gemäß Artikel 
11 des Abkommens treten jedoch zum 1. Januar des Beitrittsjahres ein. Bezüglich der In-
vestitionskosten erfolgt die Festsetzung des Anteils ohne Rücksicht auf ein späteres Wirk-
samwerden des Beitritts, es sei denn, die Ratifikationsurkunde wird erst nach dem 1. Ja-
nuar 1976 hinterlegt. 
 

Zusatzerklärung 
zum Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische 

Prüfungsfragen vom 14. Oktober 1970 
 
Die vertragschließenden Länder stimmen darin überein, dem Institut für medizinische Prü-
fungsfragen auch Aufgaben für die Prüfung in anderen Berufen des Gesundheitswesens 
zu übertragen, sobald diese Prüfungen nach Änderung der rechtlichen Bestimmungen bun-
deseinheitlich durchgeführt werden müssen. 
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Abkommen 
zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des 

Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen 
 

Das Land Baden-Württemberg, 

der Freistaat Bayern, 

das Land Berlin, 

das Land Brandenburg, 

die Freie Hansestadt Bremen, 

die Freie und Hansestadt Hamburg, 

das Land Hessen, 

das Land Mecklenburg-Vorpommern, 

das Land Niedersachsen, 

das Land Nordrhein-Westfalen, 

das Land Rheinland-Pfalz, 

das Saarland, 

der Freistaat Sachsen, 

das Land Sachsen-Anhalt,  

das Land Schleswig-Holstein und 

der Freistaat Thüringen 

 

schließen, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetzgebenden Körperschaften, 

folgendes Abkommen: 

 

Artikel 1 
Das Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische 

und pharmazeutische Prüfungsfragen vom 14. Oktober 1970, geändert durch das 

Abkommen vom 20. Dezember 2001, wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Das Land Rheinland-Pfalz errichtet das Institut für medizinische, 

pharmazeutische, zahnmedizinische und psychotherapeutische Prüfungen 
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(IMPP) als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit Sitz in Mainz. Das 

Institut kann an geeigneter Stelle auf den Zuständigkeitsumfang nach Artikel 2 

Absatz 1 verweisen.“ 

b) In Absatz 3 werden die Worte „Der für das Gesundheitswesen 

zuständige Minister“ durch die Worte „Das für gesundheitspolitische 

Angelegenheiten zuständige Ministerium“ ersetzt.  

 

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Das Institut steht den zuständigen Stellen der Länder nach Maßgabe der 

Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), der 

Approbationsordnung für Apotheker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), der 

Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom 

4. März 2020 (BGBl. I S. 448) und der Approbationsordnung für Zahnärzte und 

Zahnärztinnen vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 933) jeweils in der jeweils geltenden 

Fassung sowie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Psychologische 

Psychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3749) und der 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3761) in 

der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung für folgende Aufgaben zur 

Verfügung:  

1. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Gegenstände, auf die sich die 

Prüfungen nach den Vorgaben der jeweiligen Rechtsgrundlage beziehen, 

2. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Vorgaben zur 

Zusammenstellung der in Nummer 1 genannten Prüfungen, 

3. Erstellung der Prüfungen nach Nummer 1 mit den dazugehörigen 

Bewertungsvorgaben und Bereitstellung der standardisierten 

Prüfungsunterlagen, 

4. Erstellung der Vorgaben zur Qualitätssicherung der Prüfungsaufgaben sowie 

Durchführung der gesetzlich erforderlichen Schulung von Prüferinnen und 

Prüfern und Simulationspatientinnen und -patienten für die Prüfungen nach 

Nummer 1, 

5. Aufstellung der Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine und 

6. Auswertung der Prüfungen und Mitteilung der Auswertungsergebnisse.“ 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 6700

14

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „Minister (Senatoren)“ durch die Worte 

„Ministerinnen und Minister (Senatorinnen und Senatoren)“ ersetzt. 

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Die zuständigen Stellen jedes Landes übermitteln dem Institut die Daten 

über das Bestehen oder Nichtbestehen der Prüfung der jeweiligen 

Prüfungskandidatinnen und -kandidaten hinsichtlich aller nach den in Absatz 1 

genannten Rechtsvorschriften durchgeführten Prüfungen. Das Institut verwaltet 

diese Daten als zentrale Stelle und unterrichtet die zuständigen Stellen der 

anderen Länder auf Nachfrage unter Beachtung der datenschutzrechtlichen 

Grenzen, wenn ein Prüfungsabschnitt endgültig nicht bestanden worden ist.“ 

d) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „kann“ die Worte „mit Zustimmung 

des Verwaltungsrates“ eingefügt.  

 

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, dass ihre zuständigen Stellen 

nach Maßgabe der in Artikel 2 Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften für die 

durchzuführenden Prüfungen 

1. die vom Institut erstellten Prüfungen mit den dazugehörigen 

Bewertungsvorgaben sowie die standardisierten Prüfungsunterlagen anerkennen 

und ausschließlich diese verwenden, 

2. einheitliche Prüfungstermine nach den vom Institut aufgestellten Zeitplänen 

durchführen, 

3. die Prüfungen vom Institut auswerten lassen und die Auswertungsergebnisse 

ihren Prüfungsentscheidungen zugrunde legen und 

4. die aus den Datenbeständen des Instituts abgeleiteten Gesamtverzeichnisse 

der endgültig erfolglosen Prüfungsteilnehmenden ihren Entscheidungen über die 

Zulassungen zu Wiederholungsprüfungen zugrunde legen.“ 

 

4. In Artikel 4 werden die Worte „der Leiter“ durch die Worte „die Leiterin oder der 

Leiter“ ersetzt.  

 

5. Artikel 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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„(1) Dem Verwaltungsrat gehört je vertragsschließendem Land ein Mitglied an, 

das von der oder dem für das Gesundheitswesen zuständigen Ministerin oder 

Minister (Senatorin oder Senator) bestimmt wird. Je ein weiteres Mitglied 

benennen die für das Finanzwesen und das Hochschulwesen zuständigen 

Ministerinnen und Minister des Landes Rheinland-Pfalz. Für jedes Mitglied des 

Verwaltungsrates wird eine Vertreterin oder ein Vertreter von der zuständigen 

Ministerin oder dem zuständigen Minister (Senatorin oder Senator) bestimmt.“ 

b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Verwaltungsrat wählt auf die Dauer von zwei Jahren aus seiner Mitte die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden und dessen Stellvertreterin oder 

Stellvertreter.“ 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „Vertreters der vertragschließenden Länder“  

      durch die Worte „seiner Mitglieder“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Worte „Der Vorsitzende“ durch die Worte „Die oder der  

      Vorsitzende“ ersetzt. 

cc) Nach Satz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Sie oder er kann entscheiden, dass die Sitzung ganz oder teilweise unter 

Nutzung geeigneter Video- oder Telefonkonferenzsysteme durchgeführt 

wird.“ 

d) Dem Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: 

„Der Verwaltungsrat kann eine Geschäftsstelle errichten. Die Geschäftsstelle 

unterstützt den Verwaltungsrat bei der Durchführung seiner Aufgaben.“ 

 

6. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „dem Leiter“ durch die Worte „der Leiterin oder 

dem Leiter“ ersetzt.  

bb) In Satz 3 Nummer 4 werden die Worte „des Leiters“ durch die Worte „der 

Leiterin oder des Leiters“ ersetzt. 

cc) In Satz 3 wird nach Nummer 7 der Schlusspunkt durch ein Komma ersetzt 

dd) In Satz 3 wird folgende Nummer 8 angefügt: 

„8. die Zustimmung zu weiteren Leistungen auf dem Gebiet des Ausbildungs- 

und Prüfungswesens nach Artikel 2 Abs. 3.“ 
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b) In Absatz 2 wird nach dem Verweis „Absatz 1 Nr. 2“ die Angabe „und 4“ 

eingefügt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Beamten“ durch die Worte „Beamtinnen und  

      Beamte“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „den Leiter“ durch die Worte „die Leiterin oder  

      den Leiter“ ersetzt. 

cc) Satz 3 und 4 erhält folgende Fassung:  

„Der Verwaltungsrat ernennt die Beamtinnen und Beamten, soweit er die 

Ausübung dieser Befugnis nicht der Leiterin oder dem Leiter des Instituts 

überträgt. Die Ernennungsurkunden der Beamtinnen und Beamten des 

Instituts sind von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des 

Verwaltungsrates oder seiner Stellvertreterin oder seinem Stellvertreter, im 

Falle der Delegation auf die Leiterin oder den Leiter des Instituts von dieser 

oder diesem zu unterzeichnen.“ 

dd) In Satz 5 werden die Worte „des Leiters“ durch die Worte „der Leiterin oder 

des Leiters“ ersetzt. 

 

7. Artikel 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  

      „Die Leiterin oder der Leiter des Instituts führt die Amtsbezeichnung  

       Direktorin oder Direktor des Instituts für medizinische, pharmazeutische,  

       zahnmedizinische und psychotherapeutische Prüfungen.“ 

bb) In Satz 2 werden das Wort „Er“ durch die Worte „Sie oder er“ und die Worte  

      „zum Beamten“ durch die Worte „zur Beamtin oder zum Beamten“ ersetzt. 

cc) In Satz 4 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die Leiterin oder  

      der Leiter“ und das Wort „er“ durch die Worte „sie oder er“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die Leiterin oder  

      der Leiter“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „Er“ durch die Worte „Sie oder er“ ersetzt. 

cc) in Satz 3 wird das Wort „er“ durch die Worte „sie oder er“ ersetzt.  

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die Leiterin oder  

      der Leiter“ ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Sie oder er unterstützt die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats bei der Vor- und Nachbereitung der Sitzungen.“ 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) in Satz 1 Halbsatz 1 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die  

Leiterin oder der Leiter“ und in Halbsatz 2 die Worte „der Vorsitzende“ durch 

„die oder der Vorsitzende“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Der Leiter“ durch die Worte „Die Leiterin oder 

der Leiter“ und die Worte „seinem Vorsitzenden“ durch die Worte „seiner 

oder seinem Vorsitzenden“ ersetzt.  

e) In Absatz 5 werden die Worte „des Leiters“ durch die Worte „der Leiterin oder 

des Leiters“ und das Wort „seine“ durch die Worte „ihre oder seine“ ersetzt.  

 

8. Artikel 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „Nr. 1 und 2“ durch die Angabe „Nr. 1 bis 4“ ersetzt.  

b) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte „humanmedizinischen und pharmazeutischen“ werden durch die 

Worte „für die Humanmedizin, Pharmazie, Zahnmedizin und Psychotherapie 

zuständigen“ ersetzt. 

bb) Nach der Verweisung „§ 6 des Psychotherapeutengesetzes“ wird die 

Angabe „vom 16. Juni 1998 (BGBl. S. 1311) in der bis zum 31. August 2020 

geltenden Fassung“ eingefügt. 

c) In Satz 4 werden die Worte „Humanmedizin und Pharmazie“ durch die Worte 

„Humanmedizin, Pharmazie und Zahnmedizin“, die Worte „Psychologische 

Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie“ durch das Wort 

„Psychotherapie“ und das Wort „Beirat“ durch das Wort „Beiräten“ ersetzt. 

 

9. In Artikel 9 wird das Wort „Antwortmöglichkeiten“ durch die Worte 

„Bewertungsvorgaben sowie die standardisierten Prüfungsunterlagen“ ersetzt. 

 

10.  Artikel 10 wird wie folgt geändert: 
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a) In Absatz 1 wird das Wort „Beamten“ durch die Worte „Beamtinnen und 

Beamten“ und das Wort „Landesbeamte“ durch die Worte „Landesbeamtinnen 

und Landesbeamte“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird jeweils das Wort „Arbeiter“ durch die Worte „Arbeiterinnen und 

Arbeiter“ ersetzt. 

 

11.  Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach den Worten „den Ländern“ die Worte „nach dem im 

Bundesanzeiger veröffentlichten Königsteiner Schlüssel“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte „Minister (Senatoren)“ durch die Worte 

„Ministerinnen und Minister (Senatorinnen und Senatoren)“ ersetzt. 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 und 3. 

 

12.  Artikel 12 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:  

„Die Prüfungsberichte sind der Leiterin oder dem Leiter des Instituts, der 

Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, den für das 

Gesundheitswesen zuständigen Ministerinnen und Ministern (Senatorinnen und 

Senatoren) und den für das Finanzwesen zuständigen Ministerinnen und Ministern 

(Senatorinnen und Senatoren) der Länder zuzuleiten.“ 

 

13.  Artikel 13 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „,erstmals zum 31. Dezember 1979“ 

gestrichen. 

b) In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Beamten“ durch die Worte „Beamtinnen sowie 

Beamten“ und das Wort „Versorgungsempfänger“ durch die Worte 

„Versorgungsempfängerinnen sowie Versorgungsempfänger“ ersetzt. 

 

Artikel 2 
Dieses Abkommen tritt nach Zustimmung der verfassungsmäßig zuständigen Organe 

am ersten Tage des Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von 

den vertragschließenden Ländern ausgefertigten Ratifikationsurkunden bei der 

Staatskanzlei des Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt wird. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 

Stuttgart, den xx. xx. 2024    ______________________________  

Minister für Soziales, Gesundheit und 

Integration des Landes Baden-Württemberg 

in Vertretung des Ministerpräsidenten  
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Begründung  

 

A. Allgemeines 

Am 1. Oktober 2021 traten die Änderungen der zahnärztlichen Approbationsordnung 
(ZApprO) vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 933), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4335) geändert worden ist, in Kraft. Demnach 
sind grundlegende Änderungen der staatlichen Prüfungen innerhalb der 
zahnärztlichen Ausbildung vorgesehen.  

Im Hinblick auf den dritten Abschnitt der zahnärztlichen Prüfung regelt § 73 Abs. 2 
ZApprO, dass sich die Länder einer Einrichtung bedienen, die die Aufgabe hat, die 
Prüfungsfragen vorzubereiten. Diese Aufgabe soll das Institut für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) übernehmen, dem bereits für die Bereiche 
der Humanmedizin, Psychotherapie und Pharmazie die Erstellung der schriftlichen 
Prüfungsfragen und die Bearbeitung der Prüfungsgegenstände obliegen. Das IMPP 
wird auf Basis des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für 
medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP-Staatsvertrag) vom 14. 
Oktober 1970, das zuletzt durch Abkommen vom 20. Dezember 2001 (GVBl. 2002 S. 
337, 338; 2003, 59) geändert worden ist, tätig und hat seinen Sitz in Mainz. Die 
Aufgaben im Zusammenhang mit der zahnärztlichen Prüfung sind dort noch nicht 
vorgesehen und der Staatsvertrag muss dementsprechend um diese Kompetenz 
ergänzt werden. Bereits insoweit ist eine Änderung des IMPP-Staatsvertrags 
erforderlich. 

Durch das Inkrafttreten der neuen Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen 
und Psychotherapeuten vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 448), die durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 22. September 2021 (BGBl. I S. 4335) geändert worden ist, sowie 
der geplanten Neufassung der Approbationsordnung für Ärztinnen und Ärzte in 
Umsetzung des Masterplanes Medizinstudium 2020 haben sich zudem bereits 
Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung des IMPP ergeben, beziehungsweise 
werden sich künftig ergeben. Das sich insoweit geänderte Aufgabenfeld muss aus 
Gründen der Praktikabilität und Rechtssicherheit ebenfalls im Zuge der aktuell 
notwendigen Änderung des IMPP-Staatsvertrags berücksichtigt werden. 

Das vorliegende Abkommen zur Änderung des Abkommens über die Errichtung und 
Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen greift 
die vorgenannten notwendigen Änderungsbedarfe auf. Aufgrund des Abkommens zur 
Änderung des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für 
medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen werden die Aufgabenfelder und 
Arbeitsumfänge des IMPP den aktuellen Anforderungen, die sich aus 
bundesrechtlichen Rechtsquellen ergeben, angepasst. Zudem wird in diesem 
Zusammenhang eine geschlechtergerechte Sprache implementiert. 

Den grundsätzlichen Willen zum Abschluss eines Abkommens zur Änderung des 
Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen bekundeten die Länder im Rahmen der 93. 
Gesundheitsminister-konferenz vom 30. September 2020. 
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Anderweitige Alternativen zur Zweckerreichung stehen nicht zur Verfügung. 

 

Der mit der eingehend beschriebenen Erweiterung des Aufgabenspektrums 
einhergehende erhöhte finanzielle Bedarf ist bereits antizipierend in die 
Haushaltsaufstellungen des IMPPs für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 eingeflossen. 
Deswegen wird der Abschluss des Abkommens zur Änderung des Abkommens über 
die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen nach derzeitigem Stand keine absehbaren gravierenden finanziellen 
Auswirkungen haben. 

 

Federführend für die Koordination des Abschlusses des Abkommen zur Änderung des 
Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen ist das für gesundheitspolitische Angelegenheiten 
zuständige Ministerium des Sitzlandes des IMPP. 

 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1: 

Zu Ziffer 1: 

Die Ziffer dient der Änderung der Institutsbezeichnung, um hierdurch der Erweiterung 
des Aufgabenkatalogs Rechnung zu tragen. Die Abkürzung des Instituts soll 
gleichwohl beibehalten werden, da sie sich bereits bewährt hat.  

Im Übrigen dient die Ziffer der Umsetzung einer geschlechtergerechten Sprache.  

 

Zu Ziffer 2: 

Der Aufgabenkatalog, der sich aufgrund der geänderten Rechtslage auf Bundesebene 
ergibt, wird aufgegriffen und umgesetzt. Der neu gefasste Artikel 2 des Abkommens 
über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen legt dezidiert dar, welche Aufgaben vom IMPP zu 
übernehmen sind.  

Des Weiteren soll Artikel 2 des Abkommens über die Errichtung und Finanzierung des 
Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen um einen Absatz 
ergänzt werden, der das IMPP als zentrale Stelle bestimmt, die die von den 
Landesprüfungsämtern mitgeteilten Daten über das endgültige Nichtbestehen einer 
Staatsprüfung verwaltet und diese Daten im Bedarfsfall auf Nachfrage unter 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Grundsätze an das nachfragende 
Landesprüfungsamt übermittelt. 

Im Übrigen dient die Ziffer der Umsetzung einer geschlechtergerechten Sprache.  
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Zu Ziffer 3: 

Die Ziffer fasst die Verpflichtungen der vertragschließenden Länder sprachlich neu und 
schafft damit einerseits ein größeres Maß an Rechtssicherheit und greift andererseits 
die auf Bundesebene vollzogenen Änderungen auf. 

 

Zu Ziffer 4: 

Die Ziffer dient der Umsetzung einer geschlechtergerechten Sprache. 

 

Zu Ziffer 5: 

In Anlehnung an die pandemiebedingten Erfahrungen im Umgang mit 
telekommunikationsmediengestützten Sitzungsformaten, die sich als flexible 
Handlungsalternative bewährt haben, soll dem Verwaltungsrat des IMPP die 
Möglichkeit eingeräumt werden, seine Sitzungen teilweise oder vollständig 
telekommunikationsmediengestützt abzuhalten.  

Auch soll aus organisatorischen Zweckmäßigkeitserwägungen die Möglichkeit der 
Errichtung einer Geschäftsstelle geschaffen werden.  

Im Übrigen dient die Ziffer der Umsetzung einer geschlechtergerechten Sprache. 

 

Zu Ziffer 6: 

Die Ziffer erweitert die Kompetenzen des Verwaltungsrats um das 
Zustimmungserfordernis zu weiteren Leistungen auf dem Gebiet des Ausbildungs- und 
Prüfungswesens. 

Im Übrigen dient die Ziffer der Umsetzung einer geschlechtergerechten Sprache. 

 

Zu Ziffer 7: 

Die Ziffer dient der Umsetzung einer geschlechtergerechten Sprache. 

 

Zu Ziffer 8: 

Die Ziffer greift sprachlich den im Zuge der Änderung des maßgeblichen Bundesrechts 
erweiterten Aufgabenumfang des IMPP auf und bezieht hierbei insb. den Bereich der 
Zahnmedizin mit ein.  

Im Übrigen handelt es sich um Folgeänderungen aufgrund von Artikel 1 Ziffer 2 dieses 
Abkommens.  
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Zu Ziffer 9: 

Die Ziffer greift die sprachlichen Änderungen, die sich im Zuge der Änderung des 
maßgeblichen Bundesrechts ergeben auf und dient mithin der Schaffung von 
Rechtsklarheit.  

 

Zu Ziffer 10: 

Die Ziffer dient der Umsetzung einer geschlechtergerechten Sprache. 

 

Zu Ziffer 11: 

Die Finanzierung erfolgte auch bisher auf der Grundlage des „Königsteiner 
Schlüssels“. In Anlehnung an andere Länderabkommen wird nunmehr der 
Königsteiner Schlüssel explizit erwähnt. In der bisherigen Fassung des Abkommens 
war stattdessen die Berechnungsmethodik des „Königsteiner Schlüssels“ 
beschrieben, die durch die Erwähnungen des „Königsteiner Schlüssels“ obsolet 
geworden ist. 

Im Übrigen dient die Ziffer der Umsetzung einer geschlechtergerechten Sprache. 

 

Zu Ziffer 12: 

Die Ziffer dient der Umsetzung einer geschlechtergerechten Sprache. 

 

Zu Ziffer 13: 

Die Ziffer dient der Umsetzung einer geschlechtsgerechten Sprache und in geringem 
Umfang auch der Rechtsbereinigung.  

 

Zu Artikel 2: 

Der Artikel regelt das Inkrafttreten des Abkommens zur Änderung des Abkommens 
über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen. 
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Abkommen 
über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische und 

pharmazeutische Prüfungsfragen* 
 
Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland und 
das Land Schleswig-Holstein 
 
schließen, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer gesetzgebenden Körperschaften, nachste-
hendes Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische 
und pharmazeutische Prüfungsfragen. 

 
 

Artikel 1 
 
(1) Das Land Rheinland-Pfalz errichtet das Institut für medizinische, und pharmazeutische, 
zahnmedizinische und psychotherapeutische Prüfungensfragen (IMPP) als rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Mainz. Das Institut kann an geeigneter 
Stelle auf den Zuständigkeitsumfang nach Artikel 2 Absatz 1 verweisen. 
 
(2) Das Institut hat das Recht, Beamtenverhältnisse zu begründen. 
 
(3) Das für gesundheitspolitische Angelegenheiten zuständige Ministerium Der für das Ge-
sundheitswesen zuständige Minister des Landes Rheinland-Pfalz führt die Rechtsaufsicht 
über das Institut. 
 

Artikel 2 
 
(1) Das Institut steht den zuständigen Stellen der Länder nach Maßgabe der Approbations-
ordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), der Approbationsordnung für Apo-
theker vom 19. Juli 1989 (BGBl. I S. 1489), der Approbationsordnung für Psychotherapeu-
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tinnen und Psychotherapeuten vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 448) und der Approbations-
ordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen vom 8. Juli 2019 (BGBl. I S. 933) jeweils in der 
jeweils geltenden Fassung sowie der Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen für Psycho-
logische Psychotherapeuten vom 18. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3749) und der Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten vom 18. 
Dezember 1998 (BGBl. I S. 3761) in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung für 
folgende Aufgaben zur Verfügung: 
 

1. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Gegenstände, auf die sich die schriftli-
chen Prüfungen nach den Vorgaben der jeweiligen Rechtsgrundlage beziehen, 

2. Erstellung und fortlaufende Bearbeitung der Vorgaben zur Zusammenstellung der in 
Nummer 1 genannten Prüfungen der Prüfungsfragen mit den dazugehörigen Ant-
wortmöglichkeiten und Festlegung, welche Antwort als zutreffend anerkannt wird, 

3. Erstellung der Prüfungen nach Nummer 1 mit den dazugehörigen Bewertungsvorga-
ben und Bereitstellung der standardisierten Prüfungsunterlagen,Druck und Versen-
dung der Prüfungsfragebögen und der Antwortbögen an die zuständigen Stellen der 
Länder, 

4. Erstellung der Vorgaben zur Qualitätssicherung der Prüfungsaufgaben sowie Durch-
führung der gesetzlich erforderlichen Schulung von Prüferinnen und Prüfern und Si-
mulationspatientinnen und -patienten für die Prüfungen nach Nummer 1Aufstellung 
der Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine, 

5. Aufstellung der Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine und technische Aus-
wertung der Antwortbögen und Mitteilung des Auswertungsergebnisses unter Zu-
rücksendung der Antwortbögen an die zuständigen Stellen der Länder. 

6. Auswertung der Prüfungen und Mitteilung der Auswertungsergebnisse. 
 
(2) Das Institut leistet im Rahmen dieses Abkommens entsprechend seinen Möglichkeiten 
einen Beitrag zur angewandten Forschung auf dem Gebiete der Methodik des Prüfungswe-
sens. Es unterrichtet die obersten Gesundheitsbehörden der Länder und die für das Hoch-
schulwesen zuständigen Ministerinnen und Minister (Senatorinnen und Senatoren) der 
Länder laufend über die für Reformen des Prüfungswesens relevanten Ergebnisse seiner 
Arbeit. 
 
(2a) Die zuständigen Stellen jedes Landes übermitteln dem Institut die Daten über das Be-
stehen oder Nichtbestehen der Prüfung der jeweiligen Prüfungskandidatinnen und -kandi-
daten hinsichtlich aller nach den in Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften durchgeführten 
Prüfungen. Das Institut verwaltet diese Daten als zentrale Stelle und unterrichtet die zu-
ständigen Stellen der anderen Länder auf Nachfrage unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Grenzen, wenn ein Prüfungsabschnitt endgültig nicht bestanden worden ist. 
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(3) Das Institut kann mit Zustimmung des Verwaltungsrates weitere Leistungen auf dem 
Gebiet des Ausbildungs- und Prüfungswesens erbringen. Es darf dabei ausschließlich sol-
che Aufgaben übernehmen, die gegen Kostenerstattung erledigt werden können. 
 

Artikel 3 
 
Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, dass ihre zuständigen Stellen nach Maß-
gabe der in Artikel 2 Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften für die durchzuführenden Prü-
fungen 
 

1. die vom Institut erstellten Prüfungen mit den dazugehörigen Bewertungsvorgaben 
sowie die standardisierten Prüfungsunterlagen anerkennen und ausschließlich diese 
verwenden sfragen mit Antwortmöglichkeiten abnehmen, 

2. einheitliche Prüfungstermine nach den vom Institut aufgestellten Zeitplänen durch-
führen bei den schriftlichen Prüfungen nach den Approbationsordnungen für Ärzte 
und Apotheker diese Prüfungsfragen ausschließlich stellen sowie die Festlegung 
der zutreffenden Antworten anerkennen, 

3. die Prüfungen vom Institut auswerten lassen und die Auswertungsergebnisse ihren 
Prüfungsentscheidungen zugrunde legen undeinheitliche Prüfungstermine nach den 
vom Institut aufgestellten Zeitplänen durchführen, 

4. die aus den Datenbeständen des Instituts abgeleiteten Gesamtverzeichnisse der 
endgültig erfolglosen Prüfungsteilnehmenden ihren Entscheidungen über die Zulas-
sungen zu Wiederholungsprüfungen zugrunde legen.die Antwortbögen vom Institut 
technisch auswerten lassen, 

5. das Auswertungsergebnis ihren Prüfungsentscheidungen zugrunde legen.“ 
 

Artikel 4 
 
Organe des Instituts sind 
 

1. der Verwaltungsrat 
2. die Leiterin oder der Leiter des Instituts. 

 
Artikel 5 

 
(1) Dem Verwaltungsrat gehört je vertragsschließendem Land ein Mitglied Vertreter der 
vertragschließenden Länder an, das von der oder dem für das Gesundheitswesen zustän-
digen Ministerin oder Minister (Senatorin oder Senator) bestimmt wird. Je einen weiteresn 
Mitglied Vertreter benennen die für das Finanzwesen und das Hochschulwesen zuständi-
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gen Ministerinnen und Minister des Landes Rheinland-Pfalz. Für jedes Mitglied des Ver-
waltungsrates wird eine Vertreterin oder ein Vertreter von der zuständigen Ministerin oder 
dem zuständigen Minister (Senatorin oder Senator) bestimmt. 
 
(2) Jedes der vertragschließenden Länder hat eine Stimme. Der Verwaltungsrat faßt seine 
Beschlüsse mit der Mehrheit seiner Stimmen, soweit in diesem Abkommen nichts anderes 
vorgesehen ist. 
 
(3) Der Verwaltungsrat wählt auf die Dauer von zwei Jahren aus seiner Mitte die Vorsit-
zende oder den Vorsitzenden und dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. Wiederwahl 
ist zulässig. 
 
(4) Der Verwaltungsrat tritt mindestens einmal im Jahr zu einer ordentlichen Sitzung zu-
sammen. Auf Antrag eines seiner Mitglieder Vertreters der vertragschließenden Länder 
muß er unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von sechs Wochen, zu einer außeror-
dentlichen Sitzung zusammentreten. Die oder der Vorsitzende des Verwaltungsrates beruft 
unter Übersendung der Tagesordnung die Sitzungen ein und leitet sie. Sie oder er kann 
entscheiden, dass die Sitzung ganz oder teilweise unter Nutzung geeigneter Video- oder 
Telefonkonferenzsysteme durchgeführt wird. 
 
(5) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Der Verwaltungsrat kann eine Ge-
schäftsstelle errichten. Die Geschäftsstelle unterstützt den Verwaltungsrat bei der Durch-
führung seiner Aufgaben. 
 

Artikel 6 
 
(1) Der Verwaltungsrat entscheidet in allen grundsätzlichen Angelegenheiten; er bestimmt 
die Richtlinien der Tätigkeit des Instituts und überwacht die Geschäftsführung. Er kann 
auch in Einzelfällen der Leiterin oder dem Leiter des Instituts Weisungen erteilen. Er ist ins-
besondere zuständig für 
 

1. den Erlaß von Satzungen, allgemeinen Dienstanweisungen und Richtlinien für die 
Geschäftsverteilung, 

2. die Feststellung und Änderung des Haushaltsplanes einschließlich des Stellenplans, 
3. die allgemeinen Anweisungen über die Ausführung des Haushaltsplans, 
4. die Berufung der Leiterin oder des Leiters des Instituts und die Regelung seiner Ver-

tretung, 
5. die Beschlußfassung über die Zeitpläne für die einheitlichen Prüfungstermine, 
6. die allgemeine Organisation der Kommissionen und Beiräte beim Institut sowie die 

Aufstellung von Richtlinien über die Berufung und Vergütung ihrer Mitglieder, 
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7. die Beschlussfassung über Verpflichtungsgeschäfte im Werte von mehr als 30.000 
EUR., 

8. die Zustimmung zu weiteren Leistungen auf dem Gebiet des Ausbildungs- und Prü-
fungswesens nach Artikel 2 Abs. 3. 

 
(2) Beschlüsse nach Absatz 1 Nr. 2 und 4 werden vom Verwaltungsrat mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Stimmen gefaßt. 
 
(3) Der Verwaltungsrat ist die oberste Dienstbehörde für die Beamtinnen und Beamten des 
Instituts. Soweit die Vorschriften des Landesbeamtengesetzes des Landes Rheinland-Pfalz 
dies zulassen, kann er Befugnisse in Einzelpersonalangelegenheiten auf die Leiterin oder 
den Leiter des Instituts übertragen. Der Verwaltungsrat ernennt die Beamtinnen und Beam-
ten, soweit er die Ausübung dieser Befugnis nicht der Leiterin oder dem Leiter des Instituts 
überträgt. Die Ernennungsurkunden der Beamtinnen und Beamten des Instituts sind von 
der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder seiner Stellvertreterin 
oder seinem Stellvertreter, im Falle der Delegation auf die Leiterin oder den Leiter des In-
stituts von dieser oder diesem zu unterzeichnen. Der Verwaltungsrat ist Dienstbehörde der 
Leiterin oder des Leiters des Instituts. 
 

Artikel 7 
 
(1) Die Leiterin oder der Leiter des Instituts führt die Amtsbezeichnung Direktorin oder Di-
rektor des Instituts für medizinische, pharmazeutische, zahnmedizinische und psychothera-
peutische Prüfungen Prüfungsfragen. Sie oder er wird von dem Verwaltungsrat mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Stimmen für die Dauer von sechs Jahren gewählt und zur 
Beamtin oder zum Beamten auf Zeit ernannt. Wiederwahl ist zulässig. Die Leiterin oder der 
Leiter des Instituts kann auch dann gewählt oder wiedergewählt werden, wenn sie oder er 
vor Ablauf der Wahlzeit aus gesetzlichen Gründen altersbedingt ausscheiden muss. Beam-
tenrechtliche Vorschriften bleiben im Übrigen unberührt. 
 
(2) Die Leiterin oder der Leiter des Instituts führt die laufenden Geschäfte und vertritt das 
Institut gerichtlich und außergerichtlich. Sie oder er vollzieht die Beschlüsse des Verwal-
tungsrats. Im Rahmen der Richtlinien des Verwaltungsrats regelt sie oder er die Geschäfts-
verteilung und ist verantwortlich für den ordnungsgemäßen Geschäftsablauf. 
 
(3) Die Leiterin oder der Leiter des Instituts nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats 
mit beratender Stimme teil. Sie oder er unterstützt die oder den Vorsitzenden des Verwal-
tungsrats bei der Vorbereitung der Sitzungen. 
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(4) Die Leiterin oder der Leiter des Instituts hat den Verwaltungsrat von allen wichtigen An-
gelegenheiten zu unterrichten; in Eilfällen ist zumindest die oder der Vorsitzende des Ver-
waltungsrates zu unterrichten. Die Leiterin oder der Leiter des Instituts ist verpflichtet, dem 
Verwaltungsrat und seiner oder seinem Vorsitzenden Auskunft zu erteilen. 
 
(5) Im übrigen werden die Stellung der Leiterin oder des Leiters des Instituts, ihre oder 
seine Aufgaben und die Befugnis, in Eilfällen vorläufige Maßnahmen an Stelle des Verwal-
tungsrats zu treffen, durch Dienstanweisung geregelt. 
 

Artikel 8 
 
(1) Zur Erfüllung der Aufgaben gemäß Artikel 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 und 2 bedient sich das 
Institut der Sachverständigen-Kommissionen. Diese werden vom Institut nach den gegebe-
nen fachlichen Erfordernissen eingerichtet. Das Institut bittet die humanmedizinischen und 
pharmazeutischen für die Humanmedizin, Pharmazie, Zahnmedizin und Psychotherapie 
zuständigen Fakultäten/Fachbereiche sowie die Ausbildungsstätten nach § 6 des Psycho-
therapeutengesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. S. 1311) in der bis zum 31. August 2020 
geltenden Fassung und die entsprechenden wissenschaftlichen Fachgesellschaften, die 
Namen derjenigen Personen mitzuteilen, die geeignet und bereit sind, als Mitglieder in den 
Sachverständigen-Kommissionen tätig zu sein. Die Mitglieder der Sachverständigen-Kom-
missionen werden vom Institut grundsätzlich aus diesen Vorschlägen und im Benehmen 
mit je einem für die Bereiche Humanmedizin und Pharmazie Humanmedizin, Pharmazie 
und Zahnmedizin sowie Psychologische Psychotherapie und Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie Psychotherapie beim Institut zu bildenden Beirat Beiräten berufen; die Mitglie-
der des Beirats werden ebenfalls vom Institut berufen. 
 
(2) Die unter fachlicher Verantwortung des Instituts ausgewählten oder erstellten Prüfungs-
fragen eines jeden Prüfungstermins werden rechtzeitig vor der jeweiligen Prüfung von 
Sachverständigen auf Einhaltung der rechtlichen Anforderungen hin kontrolliert (Kontroll-
Kommission). 
 
(3) Der Verwaltungsrat hat in den Richtlinien gemäß Artikel 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 das Nä-
here, insbesondere über das Vorschlags-, Auswahl-, Berufungs- und Abberufungsverfah-
ren der Mitglieder der Kommissionen und Beiräte sowie über die Sicherstellung der Ge-
heimhaltung der Arbeiten zu regeln. 
 
(4) Der Verwaltungsrat kann in Richtlinien regeln, unter welchen Voraussetzungen zur Er-
füllung der Aufgaben des Instituts bei diesem besondere Arbeitsgruppen mit institutsfrem-
den Mitgliedern gebildet werden können. 
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Artikel 9 
 
Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, alle erforderlichen Maßnahmen zu tref-
fen, um die Geheimhaltung der Prüfungsfragen mit den dazugehörigen Antwortmöglichkei-
ten Bewertungsvorgaben sowie die standardisierten Prüfungsunterlagen bis zum Ab-
schluss der jeweiligen Prüfung zu sichern. 
 

Artikel 10 
 
(1) Die Beamtinnen und Beamten des Instituts sind mittelbare Landesbeamtinnen und Lan-
desbeamte des Landes Rheinland-Pfalz. 
 
(2) Die Arbeitsverhältnisse der Angestellten und Arbeiterinnen und Arbeiter sind nach den 
für Angestellte und Arbeiterinnen und Arbeiter des Landes Rheinland-Pfalz geltenden Best-
immungen zu regeln. 
 

Artikel 11 
 
(1) Der anderweitig nicht gedeckte Finanzbedarf für die Einrichtung und Unterhaltung des 
Instituts wird zwischen den Ländern nach dem im Bundesanzeiger veröffentlichten Kö-
nigsteiner Schlüssel aufgeteilt. Die Festsetzung des hierfür notwendigen Betrags bedarf 
der Zustimmung von zwei Dritteln der für das Finanzwesen zuständigen Ministerinnen und 
Minister (Senatorinnen und Senatoren) der vertragschließenden Länder. 
 
(2) Zwei Drittel des Finanzbedarfs werden nach dem Verhältnis der Steuereinnahmen, ein 
Drittel nach dem Verhältnis der Bevölkerungszahl der Länder aufgebracht. Als Steuerein-
nahmen gelten die im Länderfinanzausgleich zugrunde gelegten Steuereinnahmen der 
Länder. Die Steuereinnahmen erhöhen oder vermindern sich um die Beträge, welche die 
Länder im Rahmen des Länderfinanzausgleichs von anderen Ländern erhalten oder an an-
dere Länder abführen. Maßgebend sind die Steuereinnahmen und die vom Statistischen 
Bundesamt für den 30. Juni festgesetzte Bevölkerungszahl des dem Rechnungsjahr zwei 
Jahre vorhergehenden Rechnungsjahres. 
 
(2) Die Beträge werden im Laufe eines jeden Haushaltsjahres in zwei Teilbeträgen zum 1. 
Januar und zum 1. Juli nach den Ansätzen des Haushaltsplanes fällig. Über- und Minder-
zahlungen gegenüber dem sich nach der Jahresrechnung ergebenden Finanzbedarf wer-
den bei dem ersten Teilbetrag des übernächsten Haushaltsjahres ausgeglichen. Den Be-
teiligten wird ein Beleg gemäß der Haushaltsordnung des Landes Rheinland-Pfalz über-
sandt. 
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(3) Die Grundausstattung für das Institut stellt das Land Rheinland-Pfalz unentgeltlich zur 
Verfügung. Soweit Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände erforderlich werden, gehö-
ren sie zum Finanzbedarf des Instituts. Die Ausgaben für Grunderwerb, Baumaßnahmen 
und Reparaturen mit Ausschluß der Schönheitsreparaturen trägt das Land Rheinland-
Pfalz. Für die Nutzung von Grundstücken und Gebäuden ist an das Land Rheinland-Pfalz 
eine Nutzungsentschädigung zu zahlen, die eine angemessene Kapitalverzinsung nicht 
überschreitet. 
 

Artikel 12 
 
(1) Das Institut ist in seiner Haushaltswirtschaft selbständig, soweit dieses Abkommen 
nichts anderes bestimmt. 
 
(2) Die Haushaltswirtschaft richtet sich nach den in Rheinland-Pfalz geltenden haushalts-
rechtlichen Vorschriften. Der Haushalt ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit und der 
Wirtschaftlichkeit aufzustellen und auszuführen. 
 
(3) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der Prüfung des Rechnungshofes 
Rheinland-Pfalz. Die Prüfungsberichte sind der Leiterin oder dem Leiter des Instituts, der 
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, den für das Gesundheitswesen 
zuständigen Ministerinnen und Ministern (Senatorinnen und Senatoren) und den für das 
Finanzwesen zuständigen Ministerinnen und Ministern (Senatorinnen und Senatoren) der 
Länder zuzuleiten. 
 

Artikel 13 
 
(1) Dieses Abkommen gilt für unbestimmte Zeit. Es kann von jedem vertragschließenden 
Land durch schriftliche Erklärung gegenüber den übrigen vertragschließenden Ländern 
zum Schluß eines Kalenderjahres mit Frist von einem Jahr gekündigt werden, erstmals 
zum 31. Dezember 1979. 
 
(2) Das kündigende Land bleibt verpflichtet, zu dem Finanzbedarf des Instituts so lange 
und insoweit beizutragen, als der Finanzbedarf infolge seiner Beteiligung erforderlich ge-
worden ist. Eine Auseinandersetzung über das dem Institut dienende Vermögen findet 
nicht statt. 
 
(3) Ist das Abkommen von mehr als zwei Dritteln der vertragschließenden Länder gekün-
digt worden, so ist das Institut aufzulösen. Das Land Rheinland-Pfalz führt die Abwicklung 
durch. Die vertragschließenden Länder sind verpflichtet, dem Land Rheinland-Pfalz alle 
durch die Abwicklung entstehenden Kosten anteilig zu erstatten, soweit das Vermögen des 
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Instituts zur Abdeckung nicht ausreicht. Nach der Abwicklung verbleibendes Vermögen 
wird anteilig unter die vertragschließenden Länder aufgeteilt, soweit nichts anderes verein-
bart wird. Maßgebend für die Errechnung der Anteile ist das Verhältnis der Finanzierungs-
beiträge nach Artikel 11 im Durchschnitt der letzten fünf Jahre vor dem Ende des Abkom-
mens. 
 
(4) Die Bediensteten, die nicht durch Kündigung entlassen werden können, sind nach Mög-
lichkeit von den Ländern in geeignete Verwaltungsbereiche zu übernehmen. Die Vorschrif-
ten des Landes Rheinland-Pfalz über die Rechtsstellung der Beamtinnen sowie Beamten 
und Versorgungsempfängerinnen sowie Versorgungsempfänger bei der Auflösung oder 
Umbildung von Behörden oder Körperschaften des öffentlichen Rechts bleiben unberührt. 
 

Artikel 14 
 
(1) Dieses Abkommen tritt nach Zustimmung der verfassungsmäßig zuständigen Organe 
am ersten Tag des Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte der von den ver-
tragschließenden Ländern ausgefertigten Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des 
Landes Rheinland-Pfalz hinterlegt wird. 
 
(2) Sind bis zum 1. Januar 1971 nicht alle Ratifikationsurkunden hinterlegt, so tritt in die-
sem Zeitpunkt dieses Abkommen unter den Ländern in Kraft, deren Ratifikationsurkunden 
bereits hinterlegt sind. Sind bis zum 1. Januar 1971 weniger als sechs Ratifikationsurkun-
den hinterlegt, so tritt dieses Abkommen unter den Ländern, deren Ratifikationsurkunden 
bereits hinterlegt sind, erst in dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die sechste Ratifikationsur-
kunde hinterlegt wird. 
 
(3) Für jedes Land, dessen Ratifikationsurkunde bis zu dem nach Absatz 2 maßgebenden 
Zeitpunkt nicht hinterlegt ist, wird der Beitritt zu diesem Abkommen in dem Zeitpunkt wirk-
sam, in dem seine Ratifikationsurkunde hinterlegt wird. Die Verpflichtungen gemäß Artikel 
11 des Abkommens treten jedoch zum 1. Januar des Beitrittsjahres ein. Bezüglich der In-
vestitionskosten erfolgt die Festsetzung des Anteils ohne Rücksicht auf ein späteres Wirk-
samwerden des Beitritts, es sei denn, die Ratifikationsurkunde wird erst nach dem 1. Ja-
nuar 1976 hinterlegt. 
 
Zusatzerklärung 
zum Abkommen über die Errichtung und Finanzierung des Instituts für medizinische 
Prüfungsfragen vom 14. Oktober 1970 
 
Die vertragschließenden Länder stimmen darin überein, dem Institut für medizinische Prü-
fungsfragen auch Aufgaben für die Prüfung in anderen Berufen des Gesundheitswesens 
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zu übertragen, sobald diese Prüfungen nach Änderung der rechtlichen Bestimmungen bun-
deseinheitlich durchgeführt werden müssen. 
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